
Zwischen der

Freien Hansestadt Bremen

vertreten durch

die senatorin für Arbeit, soziales, Jugend und lntegration

und der 
I

Gepflegt in Bremen gGmbH,
Georg-ö rön'ing'Str. 55, 28209 Bremen

wird folgende

Vereinbarung nach $ 76a Absatz 3 SGB Xll

geschlossen:

1. Gegenstand

Gegenstand dieser Vereinbarung ist die.Finanzierung gesondert berechneter lnvestitionskosten

;*"h S g2 Absatz 4 sGB iarur-oie vollstationäre Dauerpflegeeinrichtung St. Michael, Kornstr'

383, i82o1Bremen.

2. Leistungsvereinbarung

Die votlstationäre Dauerpflegeeinrichtung St. Michael stellt 76 bezugsfertig gus-gest1ltete Plätze in

68 Einzetzimr"rn ,nJ'ä Oöppärtitteä fur nach dem SGB Xl pflegebedürftige Menschen zur

üä.rtiör"b. il;ö;."h6rs"n dii'ro auch Menschen mit einem Hilfebedarf nach $ 61 sGB Xll (Pfle-

gestufe 0).

3. Vergütungsvereinbarung

Fur die Bereitstellung und Erhaltung der betriebsnotwendigen Anlagen einschließlich ihrerAusstat-

i""g d"io,g. vollstationeli"n Oau"önegeeinrichtung werden pro Belegtag und Persgn lnvestitions-

folgekosten in Höhe von

vereinbart. 
17'84€ pro Person / täglich

^- li^
Diese Kosten werden vom Träger der Sozialhilfe nur für Personen übernommen' die

a.) einen Anspruch auf stationäre Pflege nach de-n Leistungsvorschriften des SGB Xl'

und

b.) aufgrund ihrer persönlichen finanziellen Verhältnisse einen Anspruch auf Hilfe nach
' 
denVorschriften des SGB Xll haben'



-{

Seite 2 der Vereinbaiung nach $ 76a Abs. 3 SGB Xll für das Jahr 2025

3.1 Bemessungsgrundlage :

Die Bemessung und Berechnung der lnvestitionsfolgekosten richtet sich nach den Bestimmungen

unä eewertung-skriterien der Anäge 4 azum Bremiichen Landesrahmenvertrag (Breml-RV) SGB

iril 
"rgärri-oü*n 

oie veroronunj zur Durchführung des Bremischen Ausführungsgesetzes zum

pflege--Versicherungsgesetz (BreirAGP1egeVGV), neueste Fassung'

Für die o.g. Dauerpflegeeinrichtung St. Michel werden folgende investitionsbedingte Folgekosten

vereinbart:

Hieraus ergeben sich - unter Berücksichtigung von 365,25 Kalendertagen und llr ZO!! vereinbar-

t* räp.riiatvon  Beräguigstage und somittägliche lnvestitionsfolgekosten in

Höhe von 17,84 € Pro Person'

3.2 Vereinbarungszeitraum

Die Vereinbarung gilt für die Zeit vom 01 .01.2025 bis 31.12.2025

4. Prüfungsvereinbarung

Zur Berechnung und Vereinbarung der bntsprechenden lv.e;ltioldfolgekosten 
fü.r Folgejahre' sind

ö, ii*rcntunistrager die in deäntage 4 zum BremLRV SGB xll genannten u.nterlagen jeweils

bis zum 31.10. des laufenden Jahres-beim Kostenträger einzureichen. Diese Unterlagen stellen

einerseits die Basis rüi Forgevereinbarungen und andärerseits die Grundlage filr Prüfungen dar'

ö"if"rig"r der Soziathilfe iit berechtigt v; Ort Prüfungen insbesondere bezogen auf die Ausstat-

tung der' Einrichtung vozunehmen.

Geschlossen: Bremen, im Dezember 2024

l. i,lllll#äl'I:::n"".1",.e dieses Vertrases verrieren die übrisen.Bestimmunsen ihre

Wirksamkeit nicht. fine unwirtsamehegelung ist von den Vertragsparteien durch eine wirksame

zu ersetzen, die der unwirksamen in ihrlr Aulwirkung möglichst nahekommt. lm Ubrigen gelten

oL vorscnritten oer SS si tr. o"r Zehnten Buch sozälgesetzbuch (sGB X) über den öffentlich-

rechtlichen Vertrag.

Dieser Vertrag unterliegt dem Brbmer lnformationsfreiheitsgesetz -(Bremrrc) e.9]grliegen der

g""ätrri"n"n üoraurs"Eungen wjrd er nach Maßgabe der Vörschriften des BremlFG im elektroni-

schen Inforrnationsr"gi.to"u"toffentlicht. Unabhängig von einer mö-glichen Veröffentlichung kann

oer vertrag Gegensta-nd von Auskunftsanträgen nach dem BremlFG sein.

Die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend
und lntegration

lm Auftrag


